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Zweites Gesetz 
zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
Der La ndtag hat das folgende Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 

Vom 9. November 2021 

Artikel 1 

Das Juristenausbildungsgesetz Nordrhein-Westfa len 
vom 11. März 2003 (GV. NRW. S. 135, ber. S. 43 1) , das zu
letzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S . 310) geä ndert worden ist, wird wie fo lg t ge
ä ndert : 

1. Die Inhaltsü bersicht wird wie folgt geä ndert: 

a) Die Angabe zu § 12 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 12 (weggefallen)". 

b) Die Angabe zu § 26 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 26 Wiederholung zum Zwecke der Notenver
besserung". 

c) Nach der Angabe zu § 27 wird folgende Angabe 
ei ngefügt: 

,,§ 27a Einwend ungen". 

d) In der Angabe zu § 31 wird das Wort „Vorberei
tungsdienstes" durch d ie Wörter „öffentlich
rechtlichen Ausbildungsverhältnisses" ersetzt. 

e) In der Angabe zu § 60 wird das Semikolon durch 
ei n Komma ersetzt und nach dem Wort „Klage" 
wird das Wort ,,, Einwendungen" eingefügt. 

f) Die Angabe zu § 62 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 62 (weggefallen)". 

g) In der Anga be zu § 63 werden die Wör ter „den 
gehobenen Dienst " durch die Wörter „d ie Lauf
bahngruppe 2, erstes Einstiegsamt" ersetzt. 

h) In der Angabe zu § 64 werden nach dem Wort 
„Aufbewahrungsfristen" die Wörter 

,,, Digitalisierung von Prüfungsleistungen" einge
fügt. 

i) Die Angabe zu § 66 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 66 (weggefallen)". 

2. § 1 wird wie fo lgt geändert: 

a) In Satz 1 werden das Wort „höheren" gestrichen 
und nach dem Wort „Verwaltungsdienst" die Wör
ter „der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegs
amt," eingefügt. 

b) Satz 2 wird aufgehoben . 

3. § 2 wird wie fo lgt geä ndert: 

a ) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „philo
sophischen ," die Wörter „insbesondere auch ethi
schen ," sowie nach dem Wort „geschichtlichen" 
das Wort ,,, psychologischen" eingefügt . 

b) In Absa tz 3 wird nach dem Wort „Prüfling" das 
Wort „insbeso ndere" eingefügt. 

4 . § 3 Absa tz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird nach dem Wort „insbesondere" das 
Wort „di e" durch das Wort „einhei tliche" ersetzt. 

b) Satz 4 wird durch folgen de Sätze ersetzt: 

,, Bei Unei njgkeit über die Aufgaben der Prüfungs
arbeiten beschließen sie mjt Stimmenmehrheit. 
Eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Präsidentin 
oder der Präsident des Landesj ustizprüfungs
amtes . Eine Ubertragung der Aufgaben nach den 
Sätzen 2 und 3 auf Bedienstete des Justizprü-

fungsamtes sowie der Aufgabe nach Satz 6 auf die 
geschäftsführende Vertreterin oder den geschäfts
führenden Vertreter der Präsidentin oder des 
Präsidenten des Landesjustizprüfungsamtes ist 
zulässig ." 

5. § 4 wird wie folgt geä ndert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „vom Justiz
ministerium" durch die Wörter „von dem für die 
Justiz zuständigen Ministerium" ersetzt und nach 
dem Wort „berufen" die Wörter „und abberufen" 
eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nummer 4 werden das Wort „höhe
ren" gestrichen und nach dem Wort „Verwal
tungsdienstes" die Wörter „der Laufbahn
gruppe 2, zweites Einstiegsamt" eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden das Wort „höheren" gestr i
chen und nach dem Wort „Verwaltungs
d ienst " di e Wörter „der Laufba hngruppe 2, 
zweites Einstiegsamt," eingefügt. 

cc) Folgender Satz wird angefügt: 

,, Prüferinnen und Prüfer aus dem Personen
kreis des § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 
2 sollen bei der Heranziehung gemäß den 
§§ 14 , 15 vorrangig berücksichtigt werden ." 

c) In Absatz 4 werden nach dem Wort „können" die 
Wörter „dauerhaft Mitglieder der anderen Justiz
prüfungsämter sowie" eingefügt. 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nu mmer 3 werden nach dem Wort „Veran
sta ltung" die Wörter „von mindestens zwei 
Semesterwochenstunden" und nach dem 
Wort „Sprachkurs" die Wörter „gleichen 
Umfangs" eingefügt sowie das Wort „und" 
durch ein Komma ersetzt. 

bb) In Nummer 4 wird der Punkt durch das Wort 
,, und" ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 

„5. erfolgre ich fünf Aufsichtsarbeiten und 
vier häusliche Arbeiten , davon j_eweils 
eine im Zivilrecht, Strafrecht und Offent
lichen Recht, angefertigt hat." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „wie" die 
Wörter „digitale Kompetenz," eingefügt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz ei ngefügt: 

„Im gesamten Studium ist gerade vor dem 
Hintergrund des nationa lsozialistischen Un
rechts die Fahigkeit zur kritischen Reflexion 
des Rechts einschließlich seines Missbrauchs
potentials zu fördern ." 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „4" durch die An
ga be „5" ersetzt. 

bb) Die fo lgenden Sätze werden angefügt: 

,, Die erstmalige Teilnahme an einer Verfah
renssimula tion oder studentischen Rechts
beratung in deutscher oder fremder Sprache 
befre it von der Verpfli chtung, erfolgreich eine 
häusl iche Arbeit a nzufertigen, wenn der 
Prüfling einen Arbeitsaufwand hatte, der 
dem Aufwand von mindestens sechs Semes
terwochenstunden Lehrveranstaltungen ent
spricht , und einen Leistungsnachweis er
bracht ha t. Hiervon unberührt bleibt die 
Verpflichtung zur Anfertigung einer häus
lichen Arbeit im Zivilrecht, Strafrecht und 
Öffentlichen Recht." 
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7. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „zwei" durch 
die Wörter „mindestens zwei, höchstens drei" er
setzt. 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die praktische Studienzeit findet mindestens 
vier Wochen in der Rechtspflege oder in einem 
Unternehmen der freien Wirtschaft, mindestens 
vier Wochen bei einer mit Verwaltungsaufgaben 
betrauten Stelle und im Falle von drei Teilen der 
praktischen Studienzeit maximal vier Wochen 
nach Wahl bei einer Stelle, bei der eine sach
gerechte Ausbildung gewährleistet ist, statt." 

8. § 9 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird das Semikolon durch ein 
Komma ersetzt. 

b) Nummer 2 wird aufgehoben. 

c) Die Nummern 3 bis 5 werden die Nummern 2 bis 
4 und das Semikolon wird jeweils durch ein 
Komma ersetzt. 

d) Nach der neuen Nummer 4 wird folgende Num
mer 5 eingefügt: 

,, 5. der Nachweis über die erfolgreiche Anferti
gung von fünf schriftlichen Aufsichtsarbeiten 
und vier häuslichen Arbeiten, davon eine im 
Zivilrecht, im Strafrecht und im Öffentlichen 
Recht,". 

e) In Nummer 6 wird das Semikolon durch das Wort 
,,und" ersetzt. 

9. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,Die Justizprüfungsämter können festlegen, 
dass die schriftlichen Leistungen auch elek
tronisch erbracht werden können." 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt: 

,, Ab dem 1. Januar 2024 haben sie die Anfer
tigung der Aufsichtsarbeiten in elektroni
scher Form zu ermöglichen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Aufgabenstellungen sind landesweit 
identisch." 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „Bürgerlichen 
Recht" durch das Wort „Zivilrecht" ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,Der mündliche Teil besteht aus einem Prüfungs
gespräch. Das Prüfungsgespräch erstreckt sich 
auf die in § 11 genannten Gegenstände." 

10. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Pflichtfächer sind 

1. aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch einschließ
lich ausgewählter Nebengesetze: 

a) Buch 1 (Allgemeiner Teil) ohne Ab
schnitt 1, Titel 2, Untertitel 2, 

b) Buch 2 (Recht der Schuldverhältnisse), 
dabei Abschnitt 3 ohne die Reglungen 
zur Draufgabe, Abschnitt 8 ohne die Titel 
2, 3 Untertitel 2 bis 4, Titel 5 Untertitel 5, 
Titel 7, 8 Untertitel 2, Titel 9 Untertitel 1 
Kapitel 2 bis 4, Untertitel 2 bis 4, Titel 11, 
12 Untertitel 3, Titel 15, 18, 19 und 25, 

c) im Überblick die Haftungsregelungen des 
Straßenverkehrsgesetzes sowie das Pro
dukthaftungsgesetz, 

d) aus dem Buch 3 (Sachenrecht) die Ab
schnitte 1 bis 4, aus dem Abschnitt 7 das 

Recht der Hypothek und der Grund
schuld sowie der Abschnitt 8 Titel 1, 

e) im Überblick aus dem Buch 4 (Familien
recht) aus dem Abschnitt 1 die Wirkun
gen der Ehe im Allgemeinen und das 
gesetzliche Güterrecht sowie aus dem 
Abschnitt 2 die Allgemeinen Vorschriften 
über die Verwandtschaft und die Elter
liche Sorge beschränkt auf die Regeln 
der Vertretungsmacht und der beschränk
ten Elternhaftung, 

f) im Überblick aus dem Buch 5 (Erbrecht) 
der Abschnitt 1 (Erbfolge), aus dem Ab
schnitt 2 (Rechtliche Stellung des Erben) 
Titel 1, Titel 2 Untertitel 1, 3 und 4, Titel 
3, aus Titel 4 ausschließlich die Haftungs
beschränkung der Miterben, der Ab
schnitt 3 (Testament) ohne Titel 6, der 
Abschnitt 4 (Erbvertrag), der Abschnitt 5 
(Pflichtteil) sowie aus dem Abschnitt 8 
(Erbschein) die Wirkungen des Erb
scheins, 

2. aus dem Einführungsge.setz zum Bürger
lichen Gesetzbuch im Uberblick aus dem 
1. Teil das 2. Kapitel (Internationales Privat
recht), aus der Verordnung Nummer 593/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht vom 17. Juni 2008 
(Rom I) und aus der Verordnung Num
mer 864/2007 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf 
außervertragliche Schuldverhältnisse anzu
wendende Recht (Rom II) die Regelungen zur 
Rechtswahl und zum anwendbaren Recht, so
weit diese sich auf die unter Nummern 1 
Buchstabe b und c und 6 genannten Schuld
verhältnisse beziehen, 

3. aus dem Handelsrecht im Überblick: 

a) aus dem 1. Buch des Handelsgesetzbuchs 
die Abschnitte 1 bis 5 (Kaufleute, Han
delsregister, Handelsfirma, Prokura und 
Handlungsvollmacht), dabei aus dem Ab
schnitt 2 nur die Publizität des Handels
registers, 

b) aus dem 4. Buch des Handelsgesetzbuchs 
die Abschnitte 1 und 2 (allgemeine Vor
schriften über Handelsgeschäfte, Han
delskauf) ohne die Regelungen zum Kon
tokorrent und zu den kaufmännischen 
Orderpapieren, 

4. aus dem Gesellschaftsrecht im Überblick: 

a) aus dem 2. Buch des Handelsgesetzbuchs 
die Abschnitte 1 und 2 (Offene Handels
gesellschaft, Kommanditgesellschaft), 

b) aus dem Gesetz über die Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung die Abschnitte 
1 und 3 (Errichtung der Gesellschaft so
wie Vertretung und Geschäftsführung), 

5. aus dem Zivilverfahrensrecht im Überblick: 

a) aus dem Erkenntnisverfahren: 

gerichtsverfassungsrechtliche Grundla
gen, Verfahren im ersten Rechtszug (ohne 
Wiederaufnahme des Verfahrens, Urkun
den- und Wechselprozess, Familiensa
chen, Kindschaftssachen und Unterhalts
sachen), Verfahrensgrundsätze, Prozess
voraussetzungen, Arten und Wirkungen 
von Klagen und gerichtlichen Entschei
dungen, Beweisgrundsätze, 

b) aus dem Vollstreckungsverfahren: 

allgemeine Vollstreckungsvora ussetzun
gen und Arten der Zwangsvollstreckung 
einschließlich der Rechtsbehelfe nach 
den §§ 766, 767, 771 der Zivilprozessord
nung, 
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6. aus dem Arbeitsrecht im Überblick: Inha lt, 
Begründung und Beendigung des Ar beitsver
hältnisses , Leistungsstörungen und Haftung 
im Arbeitsverh ältnis einschließlich der zuge
hörigen Regelungen aus dem Tarifvertrags
und Betriebsverfassungsrecht sowie dem All
gemeinen Gleichbehandlungsgesetz , 

7. aus dem Stra fgesetzbuch: 

a ) der Allgemeine Teil mit Ausnahme des 
3. Abschnittes, Titel 1, 2, 4 , 5, 6 (ohne 
die Entziehung der Fahrerlaubnis) und 7 
und des 5. Abschnittes, Titel 2, 

b) aus dem Besonderen Teil: 

aus dem 6. Abschnitt (Widerstand gegen 
die Staa tsgewalt) : Widerstand gegen Voll
streckungsbeamte und tä tlicher Angriff 
auf Vollstreckungsbeamte, 

aus dem 7. Abschnitt (Str afta ten gegen 
die öffentliche Ordnung): Hausfriedens
bruch, Unerlaubtes Entfernen vom Un
fallort, Vort äuschen einer Straftat , 

der 9. Abschnitt (Falsche uneidliche Aus
sage und Meineid) , 

der 10 . Abschnitt (Falsche Verdächti
gung), 

der 14. Abschnitt (Beleidigung), 

a us dem 15. Abschnitt (Verletzung des 
persönlichen Lebens- und Geheimbe
reichs): Verletzung der Vertraulichkeit des 
Wortes, Verletzung des Briefgeheimnisses, 
Ausspähen von Da ten , 

aus dem 16 . Abschnitt (Str aft aten gegen 
das Leben): Mord, Totschlag, minder 
schwerer Fall des Totschlags, Tötung auf 
Verla ngen , Aussetzung, Fahr lässige Tö
tung, 

der 17. Abschnitt (Stra fta ten gegen die 
körperliche U nversehrtheit) , 

a us dem 18. Abschnitt (Straftaten gegen 
die persönliche Freiheit): Freiheitsberau
bung, erpresserischer Menschenraub, 
Geiselnahme, Nötigung, Bedrohung, 

der 19. Abschnitt (Diebstahl und Unter
schlagung), 

der 20 . Abschnitt (Raub und Erpressung), 

aus dem 21. Abschnitt (Begünstigung und 
Hehlerei) : Begünstigung, Strafvereite
lung, Stra fvere itelung im Amt, Hehlerei , 

der 22. Abschnitt (Betrug und Untreue) 
ohne Subventionsbetrug, Kapita lanlage
betrug, Kreditbetrug sowie Vorenthalten 
und Veruntreuen von Arbeitsentgelt, 

aus dem 23 . Abschnitt (Urkundenfäl
schung): Urkundenfälschung, Fälschung 
technischer Aufzeichnungen , Fälschung 
beweiserhebli cher Daten, Täuschung im 
Rechtsverkehr b ei Datenverarbeitung, 
mittelbare Falschbeurkundung, Ur kun
denunterdrückung, 

aus dem 27. Abschnitt (Sachbeschädi
gung): Sachbeschädigung, gemeinschäd
liche Sachbeschädigung, 

a us dem 28. Abschnitt (Gemeingefähr
liche Strafta ten) : Brandstiftungsdelikte, 
Gefähr liche Eingriffe in den Straßenver
kehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, 
verbotene Kraftfahrzeugrennen , Trun
kenheit im Verkehr, Räuberischer Angriff 
auf Kraftfahrer, Vollrausch, Unterlassene 
Hilfeleistung, 

aus dem 30. Abschnitt (Straftaten im 
Amt): Bestechungsdelikte, Körperverlet
zung im Amt, Falschbeurkundung im 
Amt, 

8. aus dem Strafverfa hren srecht im Überblick: 
Verfahrensgrundsätze und verfass ungsrecht
liche Bezüge des Strafprozessrechts , allge
meiner Gang des Ermittlungs- und Strafver
fahrens, Rechtsstellung und Aufgaben der 
wesentlichen Verfahrensb eteiligten , erst
instanzliche geri chtliche Zuständigkeit und 
weiterer Instanzenzug, Zwangsmittel (davon 
lediglich körperli che Unter suchung Beschul
digter, Verhaftung und vorläufige Festna hme, 
Durchsuchung und Beschlagnahme), Beweis
recht (Arten der Beweismittel , Beweisan
tragsrecht, Beweisverbote), Rechtskraft , 

9. Staatsrecht ohne Verteidigungsfall , Finanz
verfassungs- und Notstandsverfassungsrecht , 

10. aus dem Verfassungsprozessrecht im Ü ber
blick: Verfassungsbeschwerde, a bstrakte und 
konkrete Nor mkontrollverfahren , Organ
streitverfa hren , Bund-Länder-Streitigkeiten, 
einstweiliger Rechtsschutz, 

11. aus dem Europarecht im Überblick: Rechts
quellen der Europäischen Union , die Grund
freiheiten des Ver trages über d ie Arbeitsweise 
der Europäischen Union und ihre Durch
setzung, Entwicklung, Organe, Kompetenzen 
und Handlungsformen der Europä ischen 
Union , Verhältnis des Unionsrechts zu m na
tionalen Recht e inschließlich dessen U m
setzung, aus dem Rechtsschutzsystem des 
Unionsrechts: Vertragsverletzungs- und Vor
a bentscheidungsverfahren , 

12 . allge_meines Verwaltungsrecht, einschließlich 
im Uberblick des Rechts der öffentlichen 
Ersatzleistungen und des Verwaltungsvoll
streckungsrechts, allgemeines Verwaltungs
verfahrensrecht einschließlich des Verwal
tungszustellungsgesetzes mit Ausnahme der 
besonderen Verwaltungsverfa hren , 

13 . aus dem besonderen Verwaltungsrecht, 

a) Polizei- und Ordnungsrecht ohne die in 
den §§ 14a bi s 33c Polizeigesetz des La n
des Nordr hein-Westfalen entha ltenen Re
gelungen sowie im Überblick das Ver
sammlungsrecht, 

b) Kommunalrecht im Überblick mit Aus
nahme des Kommunalwahl- und Kom
munala bga benrechts, des Ha ushalts
rechts sowie der Vorschriften aus der 
Gemeindeordnung über das Gemeinde
gebiet , di e Bezirke und Or tschaften und 
den Verwaltungsvorstand und die Ge
meindebediensteten , 

c) aus dem Ba urecht im Überblick : Bauleit
planung, Sicherung der Bauleitplanung 
beschränkt auf die Veränderungssper re, 
ba uplanungsrechtliche Zulässigkeit von 
Bauvorhab en einschließlich der Regelun
gen der Baunutzungsverordnung hierz u 
und Planerhaltung sowie das Ba uord
nungsrecht mit Ausnahme der techni
schen Vorschriften , 

14. aus dem Verwaltungsprozessrecht im Über
blick: Zuläss igkeit des Verwaltungsrechts
wegs, Sachentscheidungsvoraussetzungen, 
Klagearten , Vorverfa hren , vorläufiger Rechts
schutz, gerichtl icher Prüfungsumfa ng, ge
richtliche Entscheid ungen ." 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort 
„Recht" die Wörter „sowie ihre Bezüge 
zur Europäischen Menschenrechtskon
vention" und nach dem Wort „philoso
phischen" die Wör ter ,,, insbesondere 
auch ethi schen" eingefügt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefa sst : 

,,(4) Soweit Kenntnisse „im Überblick " 
verlangt werden , müssen einem Prüfling 
lediglich die gesetzliche Systema tik, die 
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wesentli chen Normen und Rechtsinsti
tute ohne vertiefte Kenntnisse von Recht
sprechung und Litera tu r bekannt sein ." 

11. § 12 wird a ufgehoben . 

12. § 13 wird wie fo lgt geä ndert: 

a) Absatz 1 w ird w ie fo lgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort „Körperbehinderten" 
gestri chen und nach dem Wort „P rüflingen" 
werden di e Wörter „m it Behinderung " einge
fügt. 

bb) Folgender Sa tz wird angefügt: 

,,Von einem Prüfung, der einen Nachteilsa us
gleich begehrt , kann die Vorlage eines amts
ärztli chen Zeugnisses auf seine Kosten ver
la ngt werden." 

b) In Absa tz 3 wird das Wort „Justizministerium" 
durch die Wörter „für die Justiz zuständige Mi
nis terium" ersetzt . 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absa tz 4 eingefügt : 

,, (4) Die Aufsicht bei der Anfertigung der Auf
sichtsarbeiten ist von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts sicherzustel
len ." 

d) Der bisherige Absa tz 4 wird Absa tz 5 und in 
Sa tz 3 werden nach dem Wor t „ni cht" die Wör ter 
„unmittelbar gegenüber der Aufs ichtsperson rügt 
und" sowie nac h dem Wort „schriftlich" di e Wör
ter „oder elektronisch" eingefüg t. 

13. § 14 wird wie folgt geä ndert: 

a ) In Absa tz 1 Satz 1 werden die Wörter „eines Jus
tizprüfungsamtes" durch die Wörter „der Justiz
prüfungsämter" ersetzt . 

b) Absatz 2 wird a ufgehoben . 

c) Die Absä tze 3 und 4 werden die Absä tze 2 und 3. 

14. § 15 wird wie folg t geä ndert: 

a) Absatz 1 Sa tz 2 wird aufge hoben. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter ,,, um ein Bild von 
dessen Persönlichkeit zu gewinnen" gestrichen . 

c) Absa tz 4 wird gestrichen . 

d) Der bisherige Absa tz 5 wird Absatz 4 und wie 
fo lgt gefasst: 

,,(4) Die Gesa mtdauer des P rüfungsgesprächs be
t rägt je erschienenem Prüfu ng etwa 45 Minuten . 
Bei Einzelprüfungen kann die Pr üfungszeit ange
messen verlä ngert werden . Sie ist durch ange
messene Pausen zu unterbrechen . An der mündli
chen Pr üfung beteiligen sich alle Prüferinnen 
und Pr üfer." 

e) Nach Absa tz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

,, (5) Eine Einzelprüfung find et nur in einem Aus
nahmefall sta tt." 

f) In Absatz 6 Sa tz 2 werd en di e Wörter „mindes
tens ein Prüfling di es beantragt " durch die Wör
ter „ein Prüfling nicht in deren Anwesenheit ein
willigt " ersetzt . 

15. § 18 wird wie folgt geä ndert: 

a) Absa tz 3 wird wie fo lgt gefa sst: 

,, (3) Die Punktwerte für die Gesamtnote der 
s taa tlichen Pflichtfac hprüfung und für die einzel
nen Prüfungsa bschnitte sind rechnerisch zu er
mitteln . Es sind die Aufsichtsarbeiten mit einem 
Anteil von insgesamt 65 Prozent und die Leistun
gen im Prüfu ngsgespräch mit einem Anteil von 
insgesamt 35 Prozent zu berücksichtigen. Der 
Punktwert für die Gesamtnote wird errechnet , 
indem die Punktzahl der Bewertung jeder Auf
sichtsarbeit mit d m Quotienten aus 65 und 6 
und die des Prüfungsgesprächs mit 35 vervielfäl
tigt und sodann die Summe durch 100 geteilt 
wird . Sind dem Prüfung Prüfungsleistungen nach 
§ 24 Absatz 3 erlassen worden , so sind die en t-

sprechenden Prüfungsleistunge n a us dem vorher
gehenden Prüfungsverfahren zu berücksichtigen . 
Die S umme aller Punktwerte ist bis auf zwei De
zimalstellen ohne Auf- oder Abrundung rechne
risch zu ermi tteln ." 

b) Absatz 6 wird wie folgt geä ndert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „verkün 
den" die Wörter „und un ter Hervorhebung 
der wesen tlichen Aspekte zu begründen" ein
gefügt. 

bb) Nach Satz 1 wird fo lgender Satz eingefügt: 

„Verkündung und Begründung finden unter 
Ausschluss der Mitprüflinge sta tt , wenn der 
Prüfling nicht deren Anwesenheit zustimmt." 

cc) In dem neuen Sa tz 3 wird das Wort „Sie" 
durch die Wörter „Die Entscheidung des Prü
fungsa usschusses" ersetzt. 

16. § 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a ) In den Nummern 1 bis 4 wird jeweils das Semi 
kolon durch ein Komma er setzt. 

b) In N ummer 5 werden die Wörter „Prüfungsfä
cher, die Gegenstand" durch di e Wörter „Prü
fungsgegenstä nde, die Inhalt" und das Semikolon 
durch ein Komma ersetzt. 

c) In den Nummern 6 bis 8 wird jeweils das Semi
kolon durch ein Komma ersetzt . 

d) In Nummer 9 werden das Wort „Abs. 3" durch 
das Wort „Absa tz 4" und das Semikolon durch 
das Wort „und" ersetzt. 

17. § 20 Absatz 1 wird wie fo lgt geä ndert : 

a ) In Nummer 1 werden die Wörter „v ier oder " ge
str ichen und nach eiern Wort „mehr" die Wörter 
„a ls die Hä lfte der" e ingefügt sowie das Wort 
,,sind" durch das Wort „is t" ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird das Komma durch das Wort 
,, und" ersetzt. 

c) Nummer 3 wird wie fo lgt gefasst : 

„3. ein Prüfling ohne genügende Entschuld igung 
zu dem Termin für d ie mündliche Prüfung 
nicht erscheint." 

d ) Nummer 4 wird aufgehoben . 

18. § 21 wird wie fo lgt geä ndert: 

a ) In Absatz 2 wird Satz 2 gestrichen. 

b) In Absatz 3 wird Sa tz 2 wie fo lgt gefasst: 

,, § 13 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend ." 

19. § 22 wird wie fol gt geändert : 

a ) Absatz 1 wird wie fo lgt geändert: 

aa) Sa tz 1 wird wie folgt geä ndert: 

aaa) In dem Sa tzteil vor Nummer 1 werden 
das Wort „na mentli ch" durch das Wort 
„insbesondere" ersetzt und nach dem 
Wort „Hilfsmittel" die Wörter „oder des 
ver spä teten Erscheinens, zwi schenzeit
lichen Entfernens oder Abbruchs des 
Prüfungsgesprächs" eingefügt. 

bbb) In Nummer 3 werden nach dem Wort 
„werden" die Wörter ,,; im Falle eines 
Verbesserungsversuchs nach § 26 kann 
in besonders schweren Fällen auch die 
bereits besta ndene staa tliche Pflicht
fac hprüfung für nicht bestanden er
klärt werden" eingefügt. 

bb) Nach Sa tz 1 wird folgender Sa tz eingefügt: 

,, In minder schweren Fä llen ka nn bei Vorlie
gen beso nderer Umstände von einer Ahn
dung a bgesehen werden ." 

b) Nach Absatz 1 wird fo lgender Absa tz 2 eingefügt: 

,, (2) Soweit die ordnungsgemäße Durchführung 
der Prüfung es er fordert und es a ngemessen ist, 
ha t der Prüfling d ie Durchsuchung, Durchleuch-



1194 Gesetz- und Verordnungsbla tt für das La nd Nordrhein-Westfa len - Nr. 79 vom 17. November 202 1 

tung oder sonstige Überpr üfung seiner Person 
und der von ihm mitgebrachten Gegenstände 
durch geeignete Hilfspersonen des Justizprü
fun gsamtes zu dulden. Jeder P rüfling ist ver
pflichtet , nicht zugelassene Hilfsmittel an das 
Justizprüfungsamt herauszugeben , das sie bis 
zum Abschluss des Verfa hrens sicherstellen darf." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absa tz 3. 

d ) Der b isherige Absa tz 3 wird Absatz 4 und di e 
Wörter „in der mündlichen Prüfung fes tgestell
ten" und die Wörter „der Pr üfungsa usschuss; im 
Übrigen entscheidet " werden gestrichen. 

20. In § 23 Absa tz 1 Satz 2 wird das Wort „Bekannt
ga be" durch das Wort „Verkündung" ersetzt . 

21. § 25 wird w ie folgt geä ndert : 

a) In Absa tz 1 Sa tz 1 werden nach dem Wort „Stu
diums" d ie Wörter „oder unmittelbar nach Ablauf 
der in § 7 Absa tz 1 Nummer 1 genannten Studi
endauer " eingefü gt und die Wörter „aller Prü
fungsle istungen" gestr ichen . 

b) Absa tz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Dem Wortla ut wird folgender Sa tz vorange
stellt: 

,, Für di e Berechnung von in anderen Studi
engängen erbrachten Studienzeiten ist die 
durch die Univer sitä t vorgenommene Festset
zung maßgebli ch ." 

bb) Der neue Satz 2 wird wie fo lgt geändert: 

aaa ) In Nummer 1 werden nach dem Wort 
„Krankheit" die Wörter ,,, auf Grund 
von Schutz fri sten nach dem Mutter
schutzgesetz vom 23. Mai 2017 (BGBl. I 
S . 1228), der Inanspruchnahme von El
ternzeit un ter den Voraussetzungen des 
Bundeselterngeld- un d Elternzeitgeset
zes in der Fassung der Beka nntma 
chung vom 27. Ja nuar 201 5 (BGBl. I 
S. 33), von Pflegezei t unter den Vor aus
setzungen des Pflegezeitgesetzes vom 
28. Mai 2008 (BGBl. I S . 874 , 896) je
weils in der jeweils geltenden Fassung" 
eingefügt un d das Semikolon durch ein 
Komma ersetzt. 

bbb) In den Nummern 2 und 3 wird jeweils 
das Semikolon durch ein Komma er
setzt. 

ccc) In Nummer 4 werden nach dem Wort 
„Ausbildung" die Wörter „oder eine 
Ausbildung im Bereich Digi talisierung 
und Recht" eingefügt und das Semiko
lon durch ein Komma ersetzt . 

ddd) Nummer 5 wird wie fol gt gefa sst: 

„5. e in Semester für die Teilnahme an 
einer Verfahrenssimulation im In
oder Ausland , di e in deutscher oder 
fremder Sprache durchgeführt 
wird , wenn der Prüfling einen Ar
beitsa ufwand ha tte, der dem Auf
wand von mindesten s sechzehn Se
mesterwochenstunden entspricht 
und einen Leistungsnachweis er
worben ha t ," 

eee) Nach Nummer 5 wird folgend e Num
mer 6 eingefü gt: 

fff) 

„6. ein Semester für di e Teilnahme an 
einer studentischen Rechtsbera
tung, wenn die Teilnahme von einer 
Universi tät begleite t wird und sich 
di e Mitarbeit über mindestens 
sechzehn Semesterwochenstunden 
erstreckt hat, und" 

Die bisherige Nummer 6 wird Num
mer 7 und das Wort „tätig" gestr ichen. 

cc) Folgender Sa tz wird a ngefügt: 

,, Ein Hinderungsgrund is t nur a nzunehmen , 
wenn mindestens v ier Wochen des Hinde
rungsgrundes in dasselbe Fachsemester fa l
len ." 

c) Absatz 3 wird wie fol gt geä ndert: 

aa ) Sa tz 1 wird aufgehoben. 

bb) In dem neuen Wortla ut werden nach dem 
Wort „Untersuchung" di e Wörter „auf seine 
Kosten" eingefügt . 

d) Absatz 4 wird wie fo lgt geä ndert : 

aa ) In Satz 1 wird d ie Angabe „1 Nr. 4 oder 5" 
durch die Wö rter „2 Nummer 4 b is 6" und die 
Angabe „Abs. 1 Nr. 2" durch di e Wörter „Ab
sa tz 1 Nummer 2 und 5, Absatz 3 Sa tz 3" er
setzt. 

bb) In Sa tz 2 wird di e Anga be „1 Nr. 4 und 5" 
durch die Wör ter „2 Nummer 4 bis 6" ersetzt. 

22. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie fo lgt gefasst: ,,Wieder
holung zum Zwecke der Notenverbesserung". 

b) Absatz 1 Sa tz 1 wird wie folgt gefa sst: 

,, Ist die Prüfung im Freiversuch oder im regulä 
ren Versuch gemäß § 18 Absatz 1 Satz 1 für be
standen erklärt worden, ha t di e oder der Vorsit
zende des Justizprüfungsamtes dem Prüfling auf 
dessen Antrag einmalig eine rneute Prüfung 
zum Zwecke der Notenverbesserung zu gesta t
ten." 

23. Dem § 27 Absa tz 3 werden die folgenden Sä tze a n
gefügt : 

,, Sofern dem P rüfling bei Ablegung der Wiederho
lungsprüfung d ie Mögli chkeit einer Notenverbesse
rung nach § 26 zugestä nden hä tte, gilt auf seinen 
Antrag das Ergebnis der Wiederholungsprüfung als 
das Ergebnis der staatlichen Pflichtfachprüfung. Der 
Antrag ist schriftlich oder elektronisch spä testens 
innerha lb e ines Mona ts nach Verkündung der E nt
scheidung über das Bestehen der früh eren Prüfung 
bei der oder dem Vors itzenden des Justizprüfungs
amtes zu stellen ." 

24. Nach § 27 wird folgender § 27a eingefü gt: 

,, § 27a 

Einwendungen 

Einwendungen gegen die Bewertung schriftlicher 
Aufs ichtsarbe iten sind spä testens binnen sechs Mo
naten nach Bekanntga be der P r üfungsentsche idung, 
E inwendungen gegen di e Bewertung der mündlichen 
Prüfung s ind spä testens binnen eines Mona ts nach 
Beka nntga be der Prüfungsentsc heidung im Einzel
nen und nachvollziehbar schriftlich oder elektro
ni sch zu begründen. Im Falle eines fristgerechten 
Antrags nach § 23 Absa tz 1 Sa tz 2 beginnt die Frist 
nach Satz 1 mit Ablauf des Tages der Mitteilung der 
Gründe für d ie Bewertung der Leistung im münd
lichen Teil. Mit Ablauf der Einwendungsfri st sind 
alle Einwendungen a usgeschlossen. Hiera uf is t bei 
der Bekanntga be der Prüfungsentscheidung hinzu
weisen." 

25. § 28 wird wie fo lgt geä ndert: 

a ) Absatz 2 wird wie fol gt geä ndert: 

aa) Dem Wortla ut wird folgender Sa tz vora nge
stellt: 

bb) 

,, Die Gegenstä nde der Zwischenprüfung dür
fen ni cht über den in § 11 gena nnten Prü
fungsstoff hinausgehen ." 

In dem neuen Satz 2 werden di e Wörter „Die 
Gegenstä nde der Zwischenprüfung" durch 
das Wort „Sie" ersetzt , das Wort „mindes
tens" gestrichen und nach der Angabe 
,, Nr. l " die Wörter „Buchsta be a, b und d" 
eingefü gt sowie die Angabe ,, (§ 11 Abs. 2 
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Nr. 9)" durch die Wörter „und des allgemei
nen Verwaltungsrechts (§ 11 Absatz 2 Num
mer 9 und 12)" ersetzt. 

cc) Nach dem neuen Satz 2 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 

„In jedem der drei Pflichtfächer muss eine 
Aufsichtsarbeit mit Erfolg angefertigt wer
den, für die der oder dem Studierenden min
destens drei Stunden zur Verfügung stehen 
und die einen rechtlich und tatsächlich ein
fach gelagerten Fall betrifft. Für die Zulas
sung zur Zwischenprüfung dürfen die uni
versitären Studienordnungen höchstens das 
Bestehen von jeweils drei Prüfungsleistungen 
in jedem Pflichtfach vorsehen. Die Aufsichts
arbeiten können im Falle des Nichtbestehens 
bis zu zweimal in jedem Pflichtfach wieder
holt werden." 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „mindestens 
sechzehn" durch das Wort „vierzehn" ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „mindestens 
eine häusliche Arbeit und eine Aufsichtsar
beit" durch die Wörter „eine häusliche Ar
beit, bis zu drei Aufsichtsarbeiten sowie eine 
mündliche Leistung" ersetzt. 

c) In Absatz 4 Satz 2 werden das Wort „Justiz
ministeriums" durch die Wörter „für die Justiz 
zuständigen Ministeriums" und das Wort „Fach
ministerium" durch das Wort „Ministerium" er
setzt. 

26. In § 30 Absatz 6 werden die Wörter „juristische 
Staatsprüfung" durch das Wort „Prüfung" ersetzt. 

27. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Vorbereitungs
dienstes" durch die Wörter „öffentlich-rechtli
chen Ausbildungsverhältnisses" ersetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „enden der 
Vorbereitungsdienst und" ersetzt durch das Wort 
,, endet". 

c) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Vor
bereitungsdienst" die Wörter „und dem öffent
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis" ein
gefügt. 

28. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Wörter ,, (§§ 2 Abs . 5, 7 
Abs. 1 Satz 2 Landesbeamtengesetz)" durch die 
Wörter „Person (§ 2 Absatz 5 des Landesbeam
tengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310 
ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) ge
ändert worden ist)" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,, (3) Referendarinnen und Referendare erhalten 
eine monatliche Unterhaltsbeihilfe. Soweit nicht 
anders geregelt, findet auf die Referendarinnen 
und Referendare § 7 Absatz 1 Satz 3 des Landes
beamtengesetzes Anwendung. Es werden darüber 
hinaus Reise- und Umzugskostenvergütung nach 
den für Beamtinnen und Beamten geltenden Vor
schriften gewährt. Den Referendarinnen und Re
ferendaren wird nach beamtenrechtlichen Vor
schriften Anwartschaft auf Versorgung bei ver
minderter Erwerbsfähigkeit und im Alter sowie 
auf Hinterbliebenenversorgung gewährleistet. 
Das Entgeltfortzahlungsgesetz vom 26. Mai 1994 
(BGBl. I S. 1014, 1065), das Mutterschutzgesetz, 
das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und 
das Pflegezeitgesetz finden in der jeweils gelten
den Fassung entsprechende Anwendung. Das Nä
here über die Leistungen nach Satz 1 sowie die 
Anrechenbarkeit von zusätzlichen Einkünften re
gelt das für Finanzen zuständige Ministerium im 
Einvernehmen mit dem für die Justiz zuständigen 
Ministerium durch Rechtsverordnung." 

c) Absatz 4 wird aufgehoben . 

d) Die Absätze 5 und 6 werden d ie Absätze 4 und 5. 

29. In § 33 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „des hö
heren Verwaltungsdienstes" durch die Wörter „der 
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt," ersetzt. 

30 . § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert : 

aa) In Nummer 4 wird das Wort „zehn" durch 
das Wort „neun" ersetzt. 

bb) In Nummer 5 wird das Wort „drei" durch das 
Wort „vier" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Nach Wahl der Referendarin oder des Refe
rendars kann die Ausbildung nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 bis zu zwei Monate bei einem 
Gericht der Arbeitsgerichtsbarkeit, die Ausbil
dung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bis zu zwei 
Monate bei einem Gericht der Verwaltungs-, der 
Finanz- oder der Sozialgerichtsbarkeit und die 
Ausbildung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 bis 
zu drei Monate bei einer Notarin oder einem No
tar, einem Unternehmen, einem Verband oder ei
ner sonstigen Ausbildungsstelle stattfinden, bei 
der eine sachgerechte rechtsberatende Ausbil
dung gewährleistet ist." 

c) Absatz 4 wird aufgehoben. 

d) Absatz 5 wird Absatz 4 und Satz 3 wird aufgeho
ben. 

e) Absatz 6 wird Absatz 5 und das Wort „Hoch
schule" wird durch das Wort „Universität" ersetzt 
und nach dem Wort „ kann" werden die Wörter 
,,in den in Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bis 5 ge
nannten Ausbildungsabschnitten" eingefügt. 

f) Die Absätze 7 und 8 werden die Absätze 6 und 7. 

31. In § 36 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „Abs . 4 
bis 6" durch die Wörter „Absatz 3 bis 5" ersetzt. 

32. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 3 werden das Wort „Justizminis
terium" durch die Wörter „für die Justiz zustän
dige Ministerium" und das Wort „Innenministe
rium" durch die Wörter „für Inneres zuständigen 
Ministerium" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

33. Dem§ 39 Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 

,, Das kann auch auf elektronischem Weg geschehen." 

34. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „des höhe
ren oder des gehobenen Dienstes" durch die Wör
ter „der Laufbahngruppe 2" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

c) Absatz 4 wird Absatz 3. 

35 . In § 41 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Justizminis
terium" durch die Wörter „für die Justiz zuständigen 
Ministerium" ersetzt. 

36. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „500 " durch die 
Angabe „550" ersetzt . 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 1 wird die Angabe „260" 
durch die Angabe „275" ersetzt. 

bbb) In Nummer 2 wird die Angabe „100" 
durch die Angabe „125" ersetzt. 

ccc) In Nummer 3 wird die Angabe „140" 
durch die Angabe „150" ersetzt. 

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„In einem Umfang von bis zu 5 Prozent der 
in der Ausbildung in der Arbeitsgemein-
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schaft vorgesehenen Zeit kann die Präsiden
tin oder der Präsident des Oberlandesge
richts eine andere Form der Ausbildung vor
sehen." 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Abs. 5" durch die 
Angabe „Absatz 4" ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„In begründeten Ausnahmen, etwa in den 
Fällen des § 35 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 5, 
kann die Präsidentin oder der Präsident des 
Oberlandesgerichts die Ausbildung in der 
Arbeitsgemeinschaft abweichend regeln oder 
von ihr befreien." 

37. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „des höhe
ren Dienstes" durch die Wörter „der Laufbahn
gruppe 2, zweites Einstiegsamt" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Sätze 2 und 3 wie folgt 
gefasst: 

,,§ 41 Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend. Soll eine 
Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt die Ar
beitsgemeinschaft leiten, ist die Rechtsanwalts
kammer zu beteiligen." 

38. In § 45 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „die Prä
sidentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts, 
in eiligen Fällen auch" gestrichen. 

39. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 werden nach dem Wort „Note" di e Wör
ter „und Punktzahl" sowie nach der Angabe „17" 
die Angabe „Absatz l" eingefügt. 

b) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 

,,Wird eine Arbeitsgemeinschaft von mehr als ei
ner Person geleitet, ist ein einheitliches Zeugnis 
zu erstellen." 

c) In dem neuen Satz 5 wird das Wort „Hochschule" 
durch das Wort „Universität" ersetzt. 

40. In § 47 Satz 1 werden das Wort „höheren" gestrichen 
und nach dem Wort „Verwaltungsdienst" die Wörter 
,, der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt," ein
gefügt. 

41. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Justizministe
rium" durch die Wörter „für die Justiz zuständi
gen Ministerium" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Justiz
ministerin oder der Justizminister und die Innen
ministerin oder der Innenminister" durch die 
Wörter „für die Justiz zuständige Ministerin be
ziehungsweise der für die Justiz zuständige Mi
nister und die für Inneres zuständige Ministerin 
beziehungsweise der für Inneres zuständige Mi
nister" ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 2 und 4 w ird jeweils das Wort 
„Justizministeriums" durch die Wörter „für die 
Justiz zuständigen Ministeriums" ersetzt. 

42. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Justizministerium" 
durch die Wörter „für die Justiz zuständigen Mi
nisterium" ersetzt . 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

,, (2) Ist eine geschäftsführende Vertreterin oder 
ein geschäftsführender Vertreter nicht bestellt 
oder ist sie beziehungsweise er verhindert, so 
nimmt das dem Rang nach höhere, bei gleich ho
hem Rang dem Dienstalter und bei gleichem 
Dienstalter der Geburt nach älteste hauptamtli
che Mitglied die Vertretung wahr. Die Präsidentin 
oder der Präsident kann die Vertretung im Ein
zelfall abweichend regeln." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und nach 
der Angabe „Abs. 2" werden die Wörter „Satz 1 
und 2, Absatz" sowie nach der Angabe ,,§ 5" die 
Wörter „mit Ausnahme von § 4 Absatz 2 Satz 2 
Halbsatz 2" eingefügt. 

43. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „ohne Zwischen
raum" durch das Wort „unmittelbar" ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „ist" die Wör
ter „oder war" eingefügt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,(4) Wird der Prüfling nach Ablauf des 19. Aus
bildungsmonats aus dem öffentlich-rechtlichen 
Ausbildungsverhältnis entlassen, unter Wegfall 
der Unterhaltsbeihilfe beurlaubt oder nimmt 
er Elternzeit unter den Voraussetzungen des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder 
Pflegezeit unter den Voraussetzungen des Pflege
zeitgesetzes, so wird das Prüfungsverfahren ein
gestellt . Bei Wiederaufnahme in den Vorberei
tungsdienst innerhalb von zwei Jahren nach Ent
lassung, nach Ende der Inanspruchnahme der 
Eltern- oder Pflegezeit oder der Beurlaubung ist 
es in dem Stand fortzusetzen , in dem es sich zum 
Zeitpunkt der Einstellung befand. Im Falle der 
Entlassung ist nach Ablauf der in Satz 2 genann
ten Frist die zweite juristische Staatsprüfung 
durch die Präsidentin oder den Präsidenten des 
Landesjustizprüfungsamtes für nicht bestanden 
zu erklären. In den übrigen Fällen des Satzes 2 
sowie in Fällen , in welchen die Frist des Satzes 2 
zur Wiederaufnahme in den juristischen Vorberei
tungsdienst unverschuldet versäumt wurde, ist 
§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 entsprechend an
zuwenden. § 20 Absatz 3 gilt entsprechend." 

44 . § 51 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

,, Das Landesjustizprüfungsamt kann festlegen, 
dass die schriftlichen Leistungen auch elektro
nisch erbracht werden können. Ab dem 1. Januar 
2024 hat es die Anfertigung der Aufsichtsarbeiten 
in elektronischer Form zu ermöglichen." 

b) Dem Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: 

„Die Aufgabenstellung für den Aktenvortrag ist 
dem Prüfling am Prüfungstag zu übergeben. Die 
Vorbereitungszeit beträgt eine Stunde. Die Dauer 
des Aktenvortrages darf 12 Minuten nicht über
schreiten. Prüflingen mit Behinderung können 
auf Antrag die Zeit der Vorbereitung um bis zu 
30 Minuten und die Dauer des Aktenvortrags um 
bis zu sechs Minuten verlängert werden. § 13 Ab
satz 1 Satz 3 gilt entsprechend ." 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,, (4) Die Aufgabenstellungen für den Aktenvor
trag haben dem Tätigkeitsbereich eines ordent
lichen Gerichts, eines Arbeitsgerichts, eines Ver
waltungsgerichts, einer Staatsanwaltschaft, der 
praktischen Verwaltung oder einer Rechtsanwäl
tin oder eines Rechtsanwalts zu entsprechen." 

d) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

,,(6) Zu Prüfungszwecken kann die Präsidentin 
oder der Präsident des Landesjustizprüfungsam
tes Akten aus der gerichtlichen, staatsanwalt
schaftlichen, anwaltlichen und notariellen Praxis 
sowie Verwaltungsakten beiziehen. Das kann 
a uch auf elektronischem Weg geschehen." 

45. § 52 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,, (1) Bei der Prüfung wird vorausgesetzt, dass der 
Prüfling die Gesamtrechtsordnung mit ihren grund
legenden Wertentscheidungen und ihren Zusammen
hängen überblickt und unter besonderer Berück
sichtigung der europarechtlichen Bezüge über die 
erforderlichen Kenntnisse in den Pflichtfächern ver
fügt. Pflichtfächer sind: 

1. die Prüfungsfächer der staatlichen Pflichtfach
prüfung(§ 11), 
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2. im Strafrecht die Regelungen über die Rechtsfol
gen der Tat (3 . Abschnitt des Strafgesetzbuches), 
hinsichtlich der Regelungen zur Einziehung 
(7. Titel) jedoch nur im Uberblick, 

3. im Überblick das Straßenrecht sowie das Gewer
berecht einschließlich des Gaststättenrechts , 

4. das Zivil- , Straf- und Verwaltungsprozessrecht 
ohne die Vorschritlen über die Wiederaufnahme 
eines durch rechtkräftiges Urteil abgeschlossenen 
Verfahrens, 

5. das Vollstreckungsrecht ohne die Vorschriften zur 
Strafvollstreckung, 

6. im Überblick aus dem Arbeitsgerichtsprozess
recht die allgemeinen Vorschriften und die Vor
schriften zum Urteilsverfahren im ersten Rechts
zug (1. Teil und 3. Teil, 1. Abschnitt , 1. Unterab
schnitt des Arbeitsgerichtsgesetzes) , 

7. im Überblick die anwaltli chen Berufsregeln und 
Grundpflichten nach der Bundesrechtsanwalts
ordnung und der Berufsordnung der Rechtsan
wälte sowie das anwal tliche Gebührenrecht und 

8. die Methoden der praktischen Rechtsanwendung. 

Die Aufgabenstellungen sollen insbesondere die 
rechtsberatende und rechtsgestaltende anwalt
liche Tätigkeit angemessen berücksichtigen." 

46. § 54 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 54 
Bewertung der Au[sichtsarbeiten 

§ 14 gilt entsprechend." 

47. § 55 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 55 
Mündliche Prüfung 

§ 15 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Gesamtdauer des Prüfungsgesprächs je erschiene
nem Prüfling etwa 30 Minuten beträgt." 

48. § 56 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 56 
Prüfungsentscheidungen; 
Prüfungsnoten; Zeugni s 

(1) Die §§ 16 bis 23 und 29 Absatz 3 gelten entspre
chend mit Ausnahme von§ 18 Absatz 3 Satz 2 und 3, 
§ 20 Absatz 2 Satz 2 und§ 22 Absatz 1 Satz 4. 

(2) Es sind die Aufsichtsarbeiten mit einem Anteil 
von insgesamt 65 Prozent, der Aktenvortrag mit 10 
Prozent und die Leistungen im Prüfungsgespräch 
mit einem Antei l vo n insgesamt 25 Prozent zu be
rücksichtigen. Der Punktwert für die Gesamtnote 
wird errechnet, indem die Punktzahl der Bewertung 
jeder Aufsichtsarbeit mit dem Quotienten aus 65 
und 8, die des Aktenvortrags mit 10 und die des Prü
fungsgesprächs mit 25 vervielfält igt und sodann die 
Summe durch 100 g teilt wird. § 18 Absatz 3 Satz 5 
findet entsprechende Anwendung. 

(3) § 18 Absatz 4 findet mit der Maßgabe Anwen
dung, dass hierbei auch die Leistungen im Vorberei
tungsdienst zu berücksichtigen sind. 

(4) Erscheint ein Prüfling ohne genügende Entschul
digung nicht zum Aktenvortrag, so gilt§ 21 Absatz 1 
entsprechend. 

(5) Für das verspätete Erscheinen , das zwischenzeit
liche Entfernen oder den Abbruch des Aktenvortra
ges gilt§ 22 Absatz 1 entsprechend." 

49. § 56a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Prü
fung " die Wörter „schriftlic h oder elektronisch" 
eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „schriftli
che Erklärung" durch die Wörter „Erklärung in 
schriftlicher oder elektronischer Form" ersetzt. 

50. § 57 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „Prüfling" das 
Wort „einmalig" eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden das Wort „drei" durch das 
Wort „vier" und das Wort „fünf " durch das 
Wort „sechs" ersetzt. 

cc) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 

,, Für die Ausbildung während des Ergän
zungsvorbereitungsdienstes gilt § 41 Ab
satz 3 entsprechend." 

b) Absatz 3 wird wie fo lgt geändert: 

aa) Die Wörter „den Absätzen 1 und" werden 
durch die Wörter „Absatz 1 Satz 1 bis 4 und 
Absatz" ersetzt und die Wörter „der Prü
fungsausschuss, soweit er die abschließende 
Prüfungsentscheidung trifft , im Ubrigen" 
werden gestrichen. 

bb} Folgender Satz wird angefügt: 

„Für die Entscheidung nach Absatz 1 Satz 5 
ist die d ienstvorgesetzte Stelle im S inne des 
§ 32 Absatz 1 Satz 1 zuständig." 

51. § 59 wird wie folgt geä ndert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie fo lgt gefasst: 

„Bei zweimaligem Misserfolg hat die Präsidentin 
oder der Präsident des Landesjustizprüfungsam
tes einem Prüfling, der die Wiederholungsprüfung 
in Nordrhein-Westfalen nicht bestanden hat, auf 
schriftlichen oder elektronischen Antrag die 
nochmalige Wiederholung zu gestatten, wenn der 
Prüfling in einer der beiden für nicht bestanden 
erklärten Prüfungen eine Mindestdurchschnitts
punktzahl von 3,00 erreicht hat." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Oberlandesge
richts zu stellen , die oder der den Prüfling 
zur ersten Wiederholungsprüfung gemeldet 
hat" durch die Wörter „L andesjustizprü
fungsamtes zu stellen" ersetzt. 

bb) Die Sätze 2 und 3 werd en aufgehoben 

52. § 60 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Semikolon durch ein 
Komma ersetzt und nach dem Wort „Klage" wird 
das Wort ,,, Einwendungen" eingefügt. 

b) In Satz 1 wird die Angabe ,,§ 27 gilt " durch die 
Wörter „Die §§ 27 und 27a gelten" ersetzt. 

53. § 62 wird aufgehoben. 

54. § 63 wird wie fo lgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „den geho
benen Dienst" durch die Wörter „die Laufbahn
gruppe 2, erstes Einstiegsamt" ersetzt. 

b) In Absatz 1 werden die Wörter „gehobenen Jus
tizdienst oder für den gehobenen nichttech
nischen Verwaltungsdienst" durch die Wörter 
,,Justizdienst der Laufbahngruppe 2, erstes Ein
stiegsamt, oder für den ni chttechnischen Verwal
tungsdienst der Laufbahngruppe 2, erstes Ein
stiegsamt," ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „den geho
benen Dienst" durch die Wörter „die in Absatz 1 
genannten Laufbahnen" ersetzt . 

55. § 64 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Auf
bewahrungsfristen" di e Wörter ,,, Digitalisierung 
von Prüfungsleistungen" eingefügt. 

b) Die folgenden Sätze werden angefügt: 

,, Die schriftlichen Prüfungsarbeiten einschließ
lich der Gutachten der Prüferinnen und Prüfer 
können nach dem Stand der Technik zu deren Er
setzung in ein elektronisches Dokument übertra
gen werden . Dabei ist sicherzustellen , dass das 
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elektronische Dokument mit den Unterlagen in 
Papierform bildlich und inhaltlich überein
stimmt. Die in Papierform vorli egenden schriftli
chen Prüfungsarbeiten und Gutachten der Prüfe
rinnen und Prüfer sind zu vernichten , soba ld die 
Schlussentscheidung über d ie staatliche Pflicht
fachprüfung oder die zwei te juristische Staats
prüfung bestandskräftig ist. Für die Löschung in 
elektroni scher Form gespeicherter Aufsichtsar
beiten einschließlich der G utach ten der Prüferin
nen und Prüfer gelten die Sä tze 1 bis 3 entspre
chend ." 

56. § 65 wird wie fo lgt geä ndert : 

a ) In Absa tz 1 werden das Wort „Justizministerium" 
durch die Wörter „für die Justiz zuständige Mi
nisterium" und das Wort „Innenministerium" 
durch die Wörter „für Inneres zuständige Minis
terium" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird a ufgehoben. 

c) Absa tz 3 wird Absatz 2 und wie folgt geändert: 

aa) Sa tz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst : 

„1. für die Wiederholung der Prüfung zum 
Zweck der Notenverbesserung nach ei
nem regul ä ren Vers uch , bei der Wiederho
lung der s taatlichen Pflichtfachprüfung 
indes begrenzt auf ein Drittel der unge
fähr ta tsächlich a nfallenden Kosten," 

bb) In Satz 2 werden das Wort „Justizministe
rium" durch die Wörter „fü r die Justiz zu
ständige Mini sterium", das Wort „Fina nzmi
nisterium" durch di e Wörter „für Finanzen 
zustä ndi gen Mini sterium" und das Wort „In
nenmini ste rium" durch die Wörter „für Inne
res zustä ndigen Ministerium" ersetzt. 

57. § 66 wird aufgehoben . 

Artikel 2 

(1) Dieses Gesetz tritt drei Monate nach der Verkündung 
in Kraft . Die Studi nordnungen sowie die universitären 
Prüfungsordnungen zur Zwischenprüfung sind inner
halb von 24 Monaten nach Verkünd ung dieses Gesetzes 
a nzu passen. 

(2) Für Studierende, die sich bereits zur staatl ichen 
Pflichtfac hprüfung gemeldet haben oder sich binnen drei 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zur staatlichen 
Pflichtfachprüfung melden , find en mit Ausnahme von§ 4 
Absatz 2 Sa tz 3, § 8 Absatz 2 und 3, § 9 (ohne Num
mer 5), § 13 Absatz 1, § 14, § 15 Absatz 1, §§ 20 bis 23, 25 
bis 27 und 27a die Regelungen des Juristena usbildungs
gesetzes Nordrhe in -Westfa len in der bis Inkra fttreten 
dieses Gesetzes geltenden Fassung Anwendung. Zwi
schenprüfungen, die unter Geltung genehmigter univer
sitärer Studien- und Prüfungsordnungen vor dem in Ab
satz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt bestanden wurden , 
werden als Zulassungsvoraussetzung nach § 7 Absatz 1 
Nummer 2 des Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein
Westfalen a nerkannt. 

(3) Für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, 
die bereits den Vorbereitungsdienst aufgenommen haben , 
finden die Regelungen des Juristenausbildungsgesetzes 
in der bis zum Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gel
tenden Fassung Anwendung. Sie können den Vorberei
tungsd ienst nach diesen Regelungen binnen zwei Jahren 
und sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
durchführen. Für das gesamte Prüfungsverfahren gilt 
das bei der ersten Prüfungsleistung angewendete Recht, 
sofern nicht das Verfahren eingestellt wurde. Bereits ab 
Inkrafttreten di eses Gesetzes gelten die § 13 Absatz 1, 
§ 15 Absatz 4, §§ 20 bi s 23 (ohne § 20 Absa tz 1 Num
mer 1) , § 27 sowie § 27a in Verbindung mit der jeweiligen 
Verweisungsnorrn. 

( 4) Auf Wiederholungsprüfungen , einschließlich der Wie
derholungen zum Zwecke der Notenverbesserung, is t das 
be im ersten Prüfungsversuch angewendete Recht anzu
wenden. Dies gilt a uf Antrag auch, wenn die Prüfung für 
nicht unternommen erklärt worden ist oder als nicht un
ternommen gilt. Sa tz 1 gilt nicht, wenn die Prüfung zu 
den dort genannten Verfahren nach Ablauf von drei Jah-

ren und sechs Mona ten nac h Inkrafttreten dieses Geset
zes erfol gt ist. 

Artikel 3 

Nach Inkrafttre ten des Gesetzes soll a lle drei Ja hre eine 
Evaluierung dieses Gesetzes und der nach diesem Gesetz 
a bgeschlossenen Prüfungen erfol gen . Der Landtag soll 
über das Ergebnis in Kenntnis gesetzt werden. 

Düsseldorf , den 9. November 2021 
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Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

De r Mini ster der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m p e r 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Der Minister der Justiz 

Peter B i e s e n b a c h 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Isa bel Pf e i ff er - Po e n s g e n 
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Gesetz 
zur Änderung des Schiedsamtsgesetzes 

Der La ndtag ha t das folgend e Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wi rd : 

Gesetz 
zur Änderung des Schiedsamtsgesetzes 

Vom 9. November 2021 

Artikel 1 

Das Schiedsamtsgesetz vo m 16. Dezember 1992 (GV. 
NRW. 1993 S . 32) , das zuletzt durch Art ikel 21 des Geset
zes vorn 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geä ndert wor
den ist , wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie fo lgt geä ndert: 

a) Die Angabe zu § 7 wird wie folgt gefasst : 

,, § 7 Aufsicht , Verzeichni s der Schi edspersonen". 

b) Nach der Anga be zu § 7 wird folgende Anga be 
eingefügt: 

,,§ 7a Da tenschutz". 

c) Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst : 

,,§ 22 Erscheinen der Parteien , Vertretung, Ver
handlung im Wege der Bild- und Tonübertra 
gung". 

2. § 1 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst : 

„Seine Aufga ben werden von Schiedspersonen 
wahrgenommen." 

3. § 2 wird wie folgt geä ndert: 

a) In Absatz 3 Nummer 1 wird die Angabe „30." 
durch die Angabe „25." ersetzt. 
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